
Gnadengesuch 2. Stex NRW!?
Beitrag von „Bolzbold“ vom 28. Mai 2007 11:57

Ich stimme Philo da zu.
Wenn man sich übrigens den Bewerbungsbogen für die Einstellung in den Vorbereitungsdienst
in NRW anschaut, dann gibt es da die Zeile, in die man eintragen kann, ob man eine Zweite
Staatsprüfung endgültig nicht bestanden hat.
In anderen Bundesländern steht explizit bei der Aufnahme in den Vorbereitungsdienst, dass bei
endgültig nicht bestandener Zweiter Staatsprüfung eine solche Aufnahme nicht möglich ist (vgl.
Bremen).
In NRW habe ich den Passus bislang nicht gefunden - ich habe im Lehrerausbildungsgesetz und
in der aktuellen OVP nachgesehen.

Würde eine endgültig nicht bestandene Prüfung eine Aufnahme unmöglich machen, dann wäre
es doch unsinnig, den Bewerber das ausfüllen zu lassen, weil man ihm/ihr dann auch pauschal
sagen kann, dass das nicht möglich ist.

Ein Anruf beim Prüfungsamt könnte da schnell für Klarheit sorgen.

Gruß
Bolzbold
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